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§ 67 AWG 2002 Notifizierung bei der
Ausfuhr

 AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Wer eine gemäß EG-VerbringungsV oder gemäß einer Verordnung nach § 72 Z 1 notifizierungspflichtige Verbringung

von Abfällen aus Österreich durchzuführen beabsichtigt, hat dies der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt,

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu noti zieren. Dieser Antrag hat elektronisch über das Register gemäß

§ 22 Abs. 1 zu erfolgen.

(2) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie übermittelt die

Noti zierung an die zuständige Behörde am Bestimmungsort und eine Abschrift an die für die Durchfuhr zuständigen

Behörden. Diese Übermittlung kann bei Vorliegen der Zustimmung der betro enen zuständigen ausländischen

Behörde gemäß Art 26 Abs. 4 der EG-VerbringungsV elektronisch erfolgen.
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